
MEDIATION
bei Trennung & Scheidung

nach dem FamFG

Eine Information der Regionalgruppen von

FreiburgerAnwaltVerein

Gutschein
für 1 kostenfreies Infogespräch über Mediation

Bei: 

Wo: 

Termin:

Initiative und Veröffentlichung der Regionalgruppen 

der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmedia 

tion e. V. (BAFM), Bundesverband MEDIATION e. V. (BM)  

und der Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen 

Anwaltverein (DAV).

Kontakt

BAFM-Regiogruppe Freiburg

www.mediation-freiburg.info

Regionalgruppe Südbaden/Dreyeckland im BM

www.mediation-suedbaden.de

AG Mediation im DAV

www.freiburger-anwaltverein.de 

ViSdP: 

Christian Bähner

Basler Str. 19, 79100 Freiburg

christian.baehner@bmev.de
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Was kostet Mediation? 
Mediator/innen in freier Praxis berechnen 150 bis  

200 € je Stunde zzgl. MwSt. Mediator/innen in Bera-

tungsstellen berechnen einkommensabhängige Hono-

rare. Immer mehr Rechtsschutzversicherungen betei-

ligen sich an den Kosten einer Mediation. Bitte fragen 

Sie ggfs. Ihre Versicherungsgesellschaft.

Ist Mediation für Sie geeignet?
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich …

... bei einem/einer erfahrenen Mediator/in 

... in Ihrer Nähe 

... unverbindlich und kostenfrei

... in einem persönlichen Gespräch über Mediation  

 zu informieren.

Anschließend haben Sie für sich eine gute  

Entscheidungsgrundlage.

Möglicher Ablauf
1. Erster Termin bei Gericht.

2. Empfehlung durch Ihre/n Richter/in zu einem  

 Informationsgespräch über Mediation.

3. Kontaktaufnahme mit einem/einer Mediator/in  

 Ihrer Wahl und Vereinbarung eines kostenfreien  

 Informationstermins.

4. Durchführung des Informationsgesprächs in den  

 Räumen des/der Mediator/in.

5. Sie entscheiden, ob Sie die Folgen Ihrer Trennung/ 

 Scheidung einvernehmlich im Rahmen einer Media- 

 tion regeln möchten. Dabei entstehen Ihnen Kosten,  

 die Sie individuell mit dem Mediationsanbieter  

 vereinbaren. 

6. Nebenstehende Bestätigung können Sie vor Gericht  

 als Nachweis der Teilnahme am Informationsgespräch  

 vorlegen.

Bestätigung
zur Vorlage beim Familiengericht

Hiermit bestätige ich, dass am

folgende Personen 

sich bei mir über das Verfahren der Mediation 

informiert haben.

Ort, Datum     Unterschrift / Stempel

Seit dem 01.09.2009 können Familienrichter ein Informa-

tionsgespräch über Mediation oder sonstige Möglichkei-

ten der außergerichtlichen Streitbeilegung anordnen  

(§135 FamFG). 

Was ist Mediation?
Mediation ist ein Verfahren, um Konflikte selbst ver-

antwortlich mithilfe eines neutralen Dritten, des  

Me diators/der Mediatorin, zu regeln. Sie selbst be-

stimmen, über welche Themen Sie sprechen und  

welche Probleme Sie für die Zukunft regeln möchten.  

Das Ergebnis ist i. d. R. ein schriftliches Memorandum 

oder eine rechtsverbindliche Abschlussvereinbarung,  

die Ihre unterschiedlichen Interessen berücksichtigt  

und von beiden Partnern getragen werden kann. 

Was bietet Ihnen Mediation?
Mediation ist ein Weg, die notwendigen Entschei dungen 

miteinander und nicht gegeneinander zu treffen. Sie ist 

der Idee des Respektes, der Fairness, der ehrlichen Aus-

einandersetzung und der praktischen Zukunftsregelung 

verpflichtet. Inhaltlich werden Vereinbarungen über 

Kinder- und Ehegattenunterhalt, Vermögensauseinander-

setzungen, Regelungen der elterlichen Sorge und Gestal-

tung der Umgangsregelungen von Eltern und Kindern 

getroffen. Übrigens: Mediation ist ein freiwilliges Verfah-

ren und kann von Ihnen in jeder Phase beendet werden.


